
Ein anderes Ergebnis wäre rechtspolitisch und dogmatisch
auch mehr als bedenklich.79 Das zur Störung führende Ver-
halten wirkt schließlich weiter und kann auch nicht rück-
gängig gemacht werden.80 Eine (erfolgreiche) Entziehung
setzte sich auch in Widerspruch zur § 1004 BGB zugrunde-
liegenden Wertung.81 Der umfassende durch §§ 985, 1004
BGB zu gewährleistende Eigentumsschutz liefe sonst – an-
ders als bei der Veräußerung – geradewegs leer. Deliktsrecht-
liche Schadensersatzansprüche können dieses Defizit wegen

des Verschuldenserfordernisses auch nicht umfassend auffan-
gen.82

79 Vgl. MüKoBGB/Baldus (Fn. 3) § 1004 Rn. 34. Im Fall der gezielten Entziehung
von der zivilrechtlichen Haftung erscheint auch vertretbar von vornherein eine
Unwirksamkeit der Dereliktion gem. § 138 BGB anzunehmen (dazu auch oben).
Vgl. dazu aber auch MüKoBGB/Baldus (Fn. 3) § 1004 Rn. 95.

80 Soergel/Münch (Fn. 5) § 1004 Rn. 184.
81 Hierzu Mot. III, S. 425.
82 BGH NJW 2005, 1366; MüKoBGB/Medicus, 4. Aufl. 2004, § 1004 Rn. 28.
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& SACHVERHALT
V betreibt seit vielen Jahren einen gewerblichen Immobilienhandel und möchte ein in seinem
Eigentum stehendes Grundstück verkaufen. Auf ein Zeitungsinserat hin meldet sich K als
Kaufinteressent.

Am 3.5.2013 gibt K ein notariell beurkundetes Angebot zum Kauf des Grundstücks zum
Preis von 300.000 EUR ab. Dabei verwendet er auf Wunsch des V ein Formular, das unter
anderem folgende Klausel enthält: „Das Angebot des K ist für diesen bis zum 1.10.2013
verbindlich“. Der Notar hatte die Klausel im Auftrag des V eigens für dieses Rechtsgeschäft
entworfen. V wollte sich auf diesem Weg ausreichend Zeit verschaffen, um die Bonität des K
zu prüfen, da V auch die Finanzierung für K übernahm.

Nach Abschluss der Bonitätsprüfung erteilt V seinem Mitarbeiter M mündlich den Auftrag,
das Angebot des K für ihn anzunehmen. Am 21.6.2013 erklärt M vor dem Notar in notariell
beurkundeter Form die Annahme des Angebots im Namen des V. In der Folge zahlt K den
Kaufpreis an V. Anschließend erklären V und K vor dem Notar die Auflassung. K wird auf
Antrag des V als Eigentümer des Grundstücks in das Grundbuch eingetragen.

Kurze Zeit später bereut K den Kauf. Als er seinem Rechtsanwalt den Sachverhalt
schildert, weist dieser ihn darauf hin, dass womöglich schon gar kein wirksamer Kaufvertrag
zustande gekommen sei. Im Zuge der anschließenden Korrespondenz begründet der Anwalt
des K dies unter anderem damit, dass die Annahmeerklärung am 21.6.2013 weit nach der von
der Rechtsprechung für finanzierte Verträge anerkannten Annahmefrist von vier Wochen
erfolgt und damit verspätet sei. Der Anwalt des V entgegnet, ihm sei diese Frist bekannt,
vorliegend seien die gesetzlichen Regelungen aber gerade formularvertraglich modifiziert
worden.

Frage 1: Kann K den Kaufpreis von V zurückverlangen?

Frage 2: Angenommen, es ist kein Vertrag zwischen K und V zustande gekommen: Hat K gegen V einen
Anspruch auf Erstattung der ihm entstandenen Erwerbsnebenkosten (Beurkundungs- und Grundbuch-
kosten, Grunderwerbssteuer)?

& LÖSUNG

FRAGE 1: ANSPRUCH DES K GEGEN V AUF RÜCKZAHLUNG DES KAUFPREISES
In Betracht kommt allein ein Rückzahlungsanspruch des K gegen V aus § 812 I 1 Alt. 1 BGB
(allgemeine Leistungskondiktion, condictio indebiti).

* Der Autor Weber ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht an der Universität Würzburg. Der Autor
Gräf ist wiss. Mitarbeiter und Doktorand an diesem Lehrstuhl.
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